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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kamera-
vorrichtung (2) zur Aufnahme eines Umgebungsbereichs ei-
nes eigenen Fahrzeugs (1), mit einer Optronik umfassend
einen hochaufgelösten Bildaufnahmesensor und eine Weit-
winkeloptik zur Aufnahme von mindestens einem Ausgangs-
bild des Umgebungsbereichs, wobei die Optronik ausgebil-
det ist, aus dem mindestens einen aufgenommenen Aus-
gangsbild ein aufbereitetes Ergebnisbild (4) zu erzeugen,
wobei das aufbereitete Ergebnisbild (4) vergleichsweise zum
zugehörigen Ausgangsbild mindestens einen unveränderten
Bildausschnitt (4a) und einen an den mindestens einen Bild-
ausschnitt (4a) angrenzenden auflösungsreduzierten Rest-
bildbereich (4b) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kameravorrichtung
zur Aufnahme eines Umgebungsbereichs eines ei-
genen Fahrzeugs. Ferner betrifft die Erfindung das
Fahrzeug mit einer solchen Kameravorrichtung so-
wie ein Verfahren zur Bereitstellung einer Fahreras-
sistenzfunktion.

[0002] Zur Realisierung von Fahrerassistenzvorrich-
tungen, wie z. B. eine Verkehrszeichenerkennung
oder eines Spurhalteassistenten benötigen Kamera-
systeme einen horizontalen Bildwinkel von ca. 50
Grad und einen vertikalen Bildwinkel von ca. 30 Grad.
Neue Funktionen wie die Querverkehrs- oder die Am-
pelerkennung beim Halten in vorderster Reihe benö-
tigen jedoch einen deutlich größeren Sichtwinkel, um
die sich beim nahen Auffahren im Peripherbereich
des Bildes befindlichen Objekte erfassen zu kön-
nen. Demgegenüber erfordert beispielsweise hoch-
automatisiertes Fahren oder ein Spurhalteassistent
das Erkennen von Objekten und Fahrbahnstrukturen
auch in großer Entfernung, wofür eine entsprechen-
de Auflösung erforderlich ist.

[0003] In diesem Zusammenhang sind beispielswei-
se Kamerasysteme mit mindestens zwei Optroniken
bekannt, welche sich zumindest im Bildwinkel und/
oder in der Winkelauflösung unterscheiden, um somit
den gegensätzlichen Anforderungen der Erfassung
des Zentralbereichs mit großer Reichweite und der
Erfassung eines Weitwinkelbereichs für die Querver-
kehrserkennung gerecht zu werden. So beschreibt z.
B. die Druckschrift DE102004061998A1 eine Vorrich-
tung für ein Kraftfahrzeug mit wenigstens einer ers-
ten Kamera und wenigstens einer zweiten Kamera,
wobei die erste und die zweite Kamera in wenigstens
einer Kameraeigenschaft unterschiedlich sind.

[0004] Nachteilig an solchen Kamerasystemen sind
beispielsweise die zu verarbeitenden Datenmengen
sowie die erheblichen Kosten aufgrund der Mehrzahl
an Optroniken, bei denen es sich um die teuersten
Baugruppen eines Kamerasystems handelt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Kameravorrichtung zu schaffen, die eine effiziente
Bildverarbeitung umsetzt und gleichzeitig die Anfor-
derungen hinsichtlich einer detailreichen Aufnahme
und möglichst großem Erfassungsbereich zur Reali-
sierung von Fahrerassistenzvorrichtungen erfüllt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Kameravor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, durch
ein Fahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 15
sowie durch ein Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 16 gelöst. Vorteilhafte oder bevorzugte
Ausführungsformen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung und
durch die Figuren dargelegt.

[0007] Es wird eine Kameravorrichtung zur Aufnah-
me eines Umgebungsbereichs eines eigenen Fahr-
zeugs vorgeschlagen. Bei dem Umgebungsbereich
handelt es sich beispielsweise um einen in Fahrtrich-
tung des eigenen Fahrzeugs vorausliegenden, seitli-
chen und/oder rückwärtigen Umgebungsbereich.

[0008] Die Kameravorrichtung weist eine Optronik
zur Aufnahme von mindestens einem Ausgangsbild
des Umgebungsbereichs auf. Bei dem durch die
Optronik mindestens einem aufgenommenen Aus-
gangsbild handelt es sich vorzugsweise um ein un-
bearbeitetes Bild.

[0009] Die Optronik umfasst eine Weitwinkeloptik.
Insbesondere ist mittels der Weitwinkeloptik ein weit-
winklig aufgenommenes Ausgangsbild umgesetzt.
Vorzugsweise ist unter der Weitwinkeloptik ein Ob-
jektiv mit einem horizontalen und/oder vertikalen Bild-
winkel von z. B. mindestens +/–50 Grad, insbesonde-
re von mindestens +/–70 Grad und/oder von höchs-
tens von +/–80 Grad zur optischen Achse zu verste-
hen. Somit ist beispielsweise ein Peripherumfeld wie
z. B. ein Kreuzungsbereich zur frühzeitigen Objekt-
auswertung von kreuzenden Verkehrsteilnehmern er-
möglicht.

[0010] Weiterhin umfasst die Optronik einen hoch-
aufgelösten Bildaufnahmesensor. Mittels des hoch-
aufgelösten Bildaufnahmesensors ist insbesondere
eine Objektauswertung wie z. B. die Auswertung
von Verkehrszeichen oder Fahrspuren im Fernbe-
reich, somit insbesondere in einem Entfernungsbe-
reich zum eigenen Fahrzeug von mindestens 50 Me-
tern ermöglicht. Unter dem hochaufgelösten Bildauf-
nahmesensor ist insbesondere ein Bildaufnahmesen-
sor mit einer Pixelanzahl von mehreren Megapixeln,
beispielsweise von mindestens fünf Megapixeln, vor-
zugsweise von mindestens sieben Megapixeln, im
Speziellen von mindestens zehn Megapixeln zu ver-
stehen. Vorzugsweise weist der Bildaufnahmesensor
eine homogene Pixel/cm-Auflösung auf.

[0011] Hochaufgelöste Bildaufnahmesensoren sind
für den automobiltechnischen Einsatz insbesondere
in Verbindung mit einer Weitwinkeloptik als ungeeig-
net eingestuft, da sie eine effiziente Verarbeitung der
großen Pixelanzahl für die aufwendigen Bildverarbei-
tungsalgorithmen nicht zulassen.

[0012] Vor diesem Hintergrund ist die Optronik,
insbesondere der Bildaufnahmesensor oder eine
Bildaufbereitungseinrichtung der Kameravorrichtung
ausgebildet, aus dem mindestens einen aufgenom-
menen Ausgangsbild ein aufbereitetes Ergebnisbild
zu erzeugen, wobei das aufbereitete Ereignisbild ver-
gleichsweise zum zugehörigen Ausgangsbild min-
destens einen unveränderten Bildausschnitt und ei-
nen an den mindestens einen Bildausschnitt angren-
zenden auflösungsreduzierten Restbildbereich auf-
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weist. Unter dem unveränderten Bildausschnitt ist so-
mit insbesondere ein Teilbildbereich des Ausgangs-
bilds mit unveränderter, mit anderen Worten gleich-
gebliebener Auflösung zu verstehen. Folglich ist ins-
besondere in dem Bildausschnitt eine Auflösungs-
reduzierung ausgeschlossen, sodass ausschließlich
eine partielle Auflösungsreduzierung des aufgenom-
menen Ausgangsbildes erfolgt.

[0013] Im Falle einer aufgenommenen Bilderfolge ist
die Optronik vorzugsweise ausgebildet, aus jedem
der aufgenommenen Ausgangsbilder jeweils ein auf-
bereitetes Ergebnisbild zu erzeugen.

[0014] Ein wesentlicher Vorteil der partiellen Auflö-
sungsreduzierung ist der im Durchschnitt annähernd
gleiche oder geringfügig höhere Rechenaufwand für
die Auswertung des gesamten Ergebnisbildes ver-
gleichsweise zu Fahrzeugkameras, welche zur Um-
setzung eines realisierbaren Bildverarbeitungsauf-
wands bisher deutlich geringere Auflösungsraten von
z. B. maximal zwei Megapixeln aufweisen, hierdurch
jedoch die Auswertung im Fernbereich nicht zulas-
sen.

[0015] Weiterhin ist sichergestellt, dass aufgrund ei-
nes ansonsten zu hohen Rechenaufwands insbeson-
dere nicht lediglich Teilbildbereiche des Ausgangs-
bildes ausgewertet werden, was möglicherweise zu-
mindest eine verspätete Auswertung relevanter Ziel-
objekte zufolge haben könnte. Somit kann trotz des
hochaufgelösten Bildaufnahmesensors und der Weit-
winkeloptik ein Rechenaufwand realisiert werden, der
das Auswerten von Zielobjekten im gesamten Ergeb-
nisbild ermöglicht.

[0016] Demnach ist der Zielkonflikt, für die Umset-
zung von Fahrerassistenzvorrichtungen einen mög-
lichst großen Erfassungsbereich und zugleich eine
ausreichende Auflösung für die Auswertung von Ziel-
objekten im Fernbereich mit einem realisierbaren
Bildverarbeitungsaufwand zu erzielen, mit nur einer
Kameravorrichtung erfüllt.

[0017] Weiterhin bemerkenswert ist einerseits das
kompakte Baumaß, andererseits die erhebliche Kos-
tenersparnis der Kameravorrichtung im Vergleich zu
Kameravorrichtungen mit zwei oder gar drei Optroni-
ken.

[0018] Vorzugsweise umfasst die Kameravorrich-
tung mindestens eine Fahrerassistenzvorrichtung
wie z. B. einen Spurhalte- oder Abbiegeassistenzvor-
richtung oder ist mit dieser verbindbar. Die Fahreras-
sistenzvorrichtung ist insbesondere ausgebildet, min-
destens ein Zielobjekt aus dem aufbereiteten Ergeb-
nisbild des mindestens einen Ausgangsbilds wie z. B.
Fahrspuren, Ampeln, Verkehrszeichen, Fußgänger,
Fahrradfahrer und/oder weitere Verkehrsteilnehmer
auszuwerten und in Abhängigkeit des mindestens ei-

nen ausgewerteten Zielobjekts mindestens eine pas-
sive und/oder aktive Fahrerassistenzfunktion wie z.
B. ein Abstandswarnung, eine Notbremsung oder ein
autonomes Ausweichmanöver durchzuführen.

[0019] Vorzugsweise ist die Optronik ausgebildet,
den Restbildbereich mittels Pixelbinnings auflö-
sungsreduziert zu erzeugen. Insbesondere werden
beim Pixelbinning benachbarte Pixel des Bildaufnah-
mesensors z. B. innerhalb einer Zeile und/oder einer
Spalte oder in einem z. B. rechteckigen Teilbereich
des Ausgangsbildes zusammengefasst und einem
neuen Pixel zugeordnet. Die resultierende Pixelma-
trix des auflösungsreduzierten erzeugten Ergebnis-
bildes weist somit insbesondere eine geringere Auf-
lösung als das aufgenommene Ausgangsbild auf.

[0020] Alternativ oder optional ergänzend ist die Op-
tronik ausgebildet, den Restbildbereich mittels Pixel-
Skippings auflösungsreduziert zu erzeugen. Insbe-
sondere werden beim Pixel-Skipping Pixel im Aus-
gangsbild in einer festgelegten Abfolge übersprun-
gen, sodass vorzugsweise nur ein Teilbetrag der Pi-
xel für das Ergebnisbild übernommen wird. Auf diese
Weise ist insbesondere eine geringere Auflösung des
Ergebnisbildes umgesetzt und folglich eine Reduzie-
rung der Datenmenge erzielt.

[0021] Bei einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form ist der Bildaufnahmesensor ausgebildet, aus
dem mindestens einen aufgenommenen Ausgangs-
bild das aufbereitete Ergebnisbild zu erzeugen. So-
mit erfolgt insbesondere die Erzeugung des aufbe-
reiteten Ergebnisbilds, folglich die Auflösungsredu-
zierung des Restbildbereichs des mindestens einen
Ausgangsbildes mittels elektronischen Pixelbinnings
und/oder Pixel-Skippings auf dem Bildaufnahmesen-
sor. Vorzugsweise wird von dem Bildaufnahmesen-
sor ausschließlich ein Teilbetrag der gesamten Pi-
xelanzahl ausgegeben, wobei der Restbetrag der Pi-
xelanzahl ausgeblendet oder zusammengeführt wird.
Insbesondere entspricht der Gesamtbetrag der Pi-
xelanzahl dem Ausgangsbild und der ausgegebene
Teilbetrag dem erzeugten aufbereiteten Ergebnisbild.
Somit erfolgen mit anderen Worten insbesondere die
Aufbereitung und die Ausgabe des Ergebnisbildes
durch den Bildaufnahmesensor.

[0022] Bei einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die Kameravorrichtung die Bildauf-
bereitungseinrichtung, welche ausgebildet ist, aus
dem mindestens einen von dem Bildaufnahmesensor
übermittelten Ausgangsbild das aufbereitete Ergeb-
nisbild zu erzeugen. Somit erfolgt insbesondere eine
der Bildaufnahme nachgeschaltete Aufbereitung und
folglich Auflösungsreduzierung des Ausgangsbildes,
so z. B. mittels nachträglichen Pixelbinnings und/oder
Pixel-Skippings.
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[0023] Vorzugsweise ist der mindestens eine Bild-
ausschnitt ein um die optische Achse liegender
Zentralbildabschnitt oder ein an den Zentralbildab-
schnitt anschließender Peripheriebildabschnitt des
Ausgangsbildes. Vorzugsweise ist der Zentralbild-
abschnitt ein symmetrisch, im Speziellen rotations-
symmetrisch zur optischen Achse angeordneter Mit-
tenbildbereich des Sichtfelds der Kameravorrichtung.
Bei dem Peripheriebildabschnitt handelt es sich ins-
besondere um mindestens einen der vier Randbild-
abschnitte des Sichtfelds der Kameravorrichtung. So-
mit umgibt der Peripheriebildabschnitt den Zentral-
bildabschnitt vorzugsweise zumindest teilweise. Be-
sonders bevorzugt sind der Zentral- und der Peri-
pheriebildabschnitt konzentrisch zur optischen Ach-
se der Kameravorrichtung angeordnet. Vorzugswei-
se handelt es sich bei dem Zentral- und Peripherie-
bildabschnitt um unterschiedliche, im Speziellen um
überschneidungsfreie Erfassungsbereiche des Sicht-
bereichs der Kameravorrichtung. Besonders bevor-
zugt ist das Sichtfeld der Kameravorrichtung durch
den Zentral- und Peripheriebildabschnitt gebildet.

[0024] Der Zentralbildabschnitt weist z. B. einen ho-
rizontalen, alternativ oder optional ergänzend einen
vertikalen Bildwinkel von +/–25 Grad auf. Der an den
Zentralbildabschnitt anschließende Peripheriebildab-
schnitt weist z. B. einen horizontalen, alternativ oder
optional ergänzend einen vertikalen Bildwinkel von
mindestens +/–50 Grad auf.

[0025] Je weitreichender die Objektauswertung in
den Fernbereich ermöglicht ist, desto zuverlässiger
und vorausschauender können die Fahrerassistenz-
funktionen der Fahrerassistenzvorrichtungen ausge-
führt werden. Vor diesem Hintergrund sieht eine be-
sonders bevorzugte Ausgestaltung vor, dass das auf-
genommene Ausgangsbild im Zentralbildabschnitt
zumindest partiell eine höhere, insbesondere min-
destens eine doppelte Auflösung als im Peripherie-
bildabschnitt aufweist. Besonders bevorzugt nimmt
die Auflösung mit betragsmäßig zunehmenden hori-
zontalen und/oder vertikalen Bildwinkeln zumindest
abschnittsweise ab. Auf diese Weise sind in dem
Zentralbildabschnitt Zielobjekte sowohl im Nah-, bei-
spielsweise im Entfernungsbereich zwischen einem
und 50 Metern, als auch im Fernbereich, beispiels-
weise im Entfernungsbereich zwischen 50 und 500
Metern durch eine einzelne Optronik auswertbar. Da
im Peripheriebildabschnitt vor allem im Nahbereich
befindliche Zielobjekte, so z. B. kreuzende Fahrrad-
fahrer im Kreuzungsbereich auszuwerten sind, ist ei-
ne bedingt durch die ungleichförmige Weitwinkeloptik
geringere Auflösung für die Objektauswertung mög-
lich.

[0026] Zur Umsetzung der zumindest partiell höhe-
ren Auflösung im Zentralbildabschnitt ist vom kon-
struktiven Aufbau bevorzugt, dass die Weitwinkelop-
tik eine ungleichförmige, insbesondere eine nicht-li-

neare Verzeichnung umfasst, im Speziellen als ei-
ne anamorphotische Weitwinkeloptik ausgebildet ist.
Insbesondere kann mittels der ungleichförmigen Ver-
zeichnung in Abhängigkeit von der Auflösung des
Bildaufnahmesensors eine Auflösung von bis zu 50
Pixeln pro Grad erzielt werden. Auf diese Weise wird
insbesondere die für die Objektauswertung im Fern-
bereich erforderliche Auflösung ohne eine zusätzli-
che Teleoptik ermöglicht.

[0027] Bei einer bevorzugten Weiterbildung weist
die Weitwinkeloptik mindestens oder genau eine Lin-
se auf, welche zumindest abschnittsweise, beispiels-
weise der sphärische Flächenabschnitt panamorph,
im Speziellen anamorphotisch ausgebildet ist. Pa-
namorphe, im Speziellen anamorphotische Linsen
bewirken zumindest abschnittsweise eine Verzeich-
nung des Ausgangsbildes und ermöglichen insbe-
sondere durch die elliptische Form eine flächenmä-
ßig größere Abdeckung im Vergleich zu anderen Lin-
senformen, sodass mehr Bildpunkte pro abgebildete
Zone realisierbar sind. Auf diese Weise wird im Zen-
tralbildabschnitt trotz der Verzeichnung eine verbes-
serte Erkennung von Zielobjekten erreicht.

[0028] Relevante Zielobjekte im Peripheriebildab-
schnitt sind insbesondere bei niedrigen Fahrzeug-
geschwindigkeiten im urbanen Umfeld auszuwerten,
hingegen auf Außerortsstraßen bei hohen Fahrzeug-
geschwindigkeiten insbesondere im Fernbereich des
Zentralbildabschnitts. Vor diesem Hintergrund ist die
Optronik, insbesondere die Bildaufbereitungseinrich-
tung z. B. ausgebildet, den Bildausschnitt als Zen-
tralbild- oder Peripheriebildabschnitt in Abhängigkeit
von einer aktuell ermittelten Fahrzeuggeschwindig-
keit und/oder einem aktuell ermittelten Lenkwinkel
des eigenen Fahrzeugs festzulegen. Die Fahrzeug-
geschwindigkeit und/oder der Lenkwinkel ermögli-
chen Rückschlüsse, auf welcher Straßenkategorie
sich das eigene Fahrzeug, so z. B. auf einer Inner-
ortsstraße oder auf der Autobahn aktuell befindet. Auf
diese Weise kann die erforderliche Auflösung bei der
Auswertung von aktuell relevanten Zielobjekten im
Peripheriebildabschnitt selbst im Falle der ungleich-
förmigen Optik aufrechterhalten werden.

[0029] Alternativ oder optional ergänzend ist die
Optronik, insbesondere Bildaufbereitungseinrichtung
ausgebildet, den Bildausschnitt als Zentralbild- oder
Peripheriebildabschnitt in Abhängigkeit von einem
ermittelten vorausliegenden Verkehrsraum und/oder
von der Straßenkategorie, auf der sich das eigene
Fahrzeug aktuell befindet, festzulegen. Durch das Er-
mitteln des vorausliegenden Verkehrsraums sind re-
levante Verkehrsbereiche mit charakteristischen Ziel-
objekten, so z. B. ein Kreuzungsbereich mit kreuzen-
den Verkehrsteilnehmern erfassbar. Bezüglich der
Straßenkategorie wird beispielsweise zwischen ei-
ner Autobahn, Bundes- und/oder einer Innerortsstra-
ße unterschieden. Durch das Ermitteln des voraus-
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liegenden Verkehrsraums und/oder der Straßenkate-
gorie ist es möglich, den Bildausschnitt in Abhängig-
keit von der aktuellen Fahrzeugumgebung anzupas-
sen und somit z. B. für die durch die mindestens ei-
ne Fahrerassistenzvorrichtung auszuwertenden Ziel-
objekte individuell auszuwählen.

[0030] Beispielsweise weist das eigene Fahrzeug ei-
ne Ortungseinrichtung wie einen GPS-Sensor auf,
welche ausgebildet ist, die aktuelle Position, somit
den aktuellen Standort des eigenen Fahrzeugs, in
dem die Kameravorrichtung integrierbar bzw. inte-
griert ist, zu bestimmen. Weiterhin umfasst das ei-
gene Fahrzeug beispielsweise einen fahrzeuginter-
nen Navigationsdatenserver zum Abrufen von elek-
tronischem Kartenmaterial. Vorzugsweise ist eine
Auswerteeinheit des eigenen Fahrzeugs ausgebildet,
mittels der bestimmten Position des eigenen Fahr-
zeugs sowie mittels Informationsdaten des elektro-
nischen Kartenmaterials den vorausliegenden Ver-
kehrsraum und/oder die Straßenkategorie ausge-
hend von der aktuellen Position des eigenen Fahr-
zeugs auszuwerten und den ausgewerteten Ver-
kehrsraum bzw. die Straßenkategorie an die Bildauf-
bereitungseinrichtung zu übermitteln.

[0031] Einen weiteren Gegenstand der Erfindung
betrifft ein Fahrzeug mit einer Kameravorrichtung
nach der vorhergehenden Beschreibung.

[0032] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Bereitstellung einer Fahrerassistenzfunktion von min-
destens einer Fahrerassistenzvorrichtung eines ei-
genen Fahrzeugs. In einem ersten Schritt wird min-
destens ein Ausgangsbild des Umgebungsbereichs
mit einer Kameravorrichtung nach der vorhergehen-
den Beschreibung aufgenommen. In einem nächs-
ten Schritt wird durch die Optronik, insbesonde-
re von dem Bildaufnahmesensor und/oder der Bild-
aufbereitungseinrichtung der Kameravorrichtung aus
dem mindestens einen Ausgangsbild ein aufberei-
tetes Ergebnisbild erzeugt. Das aufbereitete Ergeb-
nisbild weist vergleichsweise zum zugehörigen Aus-
gangsbild mindestens einen unveränderten Bildaus-
schnitt und einen an den mindestens einen Bildaus-
schnitt angrenzenden auflösungsreduzierten Rest-
bildbereich auf. Aus dem mindestens einen aufbe-
reiteten Ergebnisbild wird mindestens ein Zielobjekt
ausgewertet. Die Auswertung des mindestens einen
Zielobjekts erfolgt insbesondere durch die mindes-
tens eine Fahrerassistenzvorrichtung der Kamera-
vorrichtung. Vorzugsweise wird auf Basis des min-
destens einen ausgewerteten Zielobjekts eine Fahre-
rassistenzfunktion, so z. B. eine Brems-, Warn- und/
oder eine Lenkassistenz ausgeführt.

[0033] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der
Erfindung. Dabei zeigen:

[0034] Fig. 1 in einer schematischen Draufsicht ein
Fahrzeug umfassend eine Kameravorrichtung;

[0035] Fig. 2, Fig. 3 jeweils ein Ausführungsbeispiel
eines aufbereiteten Ergebnisbildes mit einem unver-
änderten Bildausschnitt und einem an den Bildaus-
schnitt angrenzenden auflösungsreduzierten Rest-
bildbereich;

[0036] Fig. 4 in einem Diagramm einen Auflösungs-
verlauf in Abhängigkeit eines horizontalen Bildwin-
kels von jeweils zwei Optroniken eines Kamerasys-
tems bekannt als Stand der Technik;

[0037] Fig. 5 in einem Diagramm den Auflösungs-
verlauf des Ergebnisbildes entsprechend dem Aus-
führungsbeispiel aus Fig. 2;

[0038] Fig. 6 in einem Diagramm den Auflösungs-
verlauf des Ergebnisbildes entsprechend dem Aus-
führungsbeispiel aus Fig. 3;

[0039] Fig. 7 in einem Diagramm den Auflösungs-
verlauf des Ergebnisbildes entsprechend dem Aus-
führungsbeispiel aus Fig. 5, wobei das zugehöri-
ge Ausgangsbild mit einer Kameravorrichtung um-
fassend eine anamorphotische Optik aufgenommen
wurde.

[0040] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0041] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein Fahrzeug 1 mit einer Kameravorrichtung 2
zur Aufnahme eines vorausliegenden Umgebungs-
bereichs. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Ka-
meravorrichtung 2 eine im Innenraum des eigenen
Fahrzeugs 1 hinter der Windschutzscheibe angeord-
nete und in Fahrtrichtung des eigenen Fahrzeugs 1
gerichtete Kamera. Insbesondere ist die Kameravor-
richtung 2 als eine Monokameravorrichtung 2 mit ge-
nau einer Optronik 3 ausgebildet.

[0042] Die Optronik 3 der Kameravorrichtung 2 ist
ausgebildet, mindestens ein Ausgangsbild des vor-
ausliegenden Umgebungsbereichs aufzunehmen.
Zur Aufnahme des Ausgangsbilds umfasst die Optro-
nik eine Weitwinkeloptik und einen hochaufgelösten
Bildaufnahmesensor.

[0043] Die Weitwinkeloptik weist z. B. einen horizon-
talen und/oder vertikalen Bildwinkel α, β von +/–50
Grad zur optischen Achse A auf. Mittels der Weitwin-
keloptik ist eine frühzeitige Auswertung von Zielob-
jekten wie z. B. kreuzenden Verkehrsteilnehmern er-
möglicht.

[0044] Der Bildaufnahmesensor weist z. B. eine Auf-
lösung von mindestens fünf, insbesondere von min-
destens sieben, im Speziellen von mindestens zehn
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Megapixeln auf. Diese Auflösung realisiert die Aus-
wertung von Zielobjekten auch im Fernbereich.

[0045] Auf diese Weise kann z. B. auf kosteninten-
sive multiple Optroniken, welche insbesondere zur
Auswertung entweder des Randbild- oder des Zen-
tralbildabschnitts vorgesehen sind (Fig. 4), verzichtet
werden.

[0046] Somit ist die Kameravorrichtung 2 einerseits
mit einem weitwinkligen Erfassungsbereich ausgebil-
det, welcher beispielsweise für die frühzeitige Erken-
nung von kreuzenden Verkehrsteilnehmern im Kreu-
zungsbereich oder auch für die Ampelerkennung in
vorderster Reihe erforderlich sein kann. Andererseits
ist das mindestens eine Ausgangsbild hochaufgelöst
umgesetzt, sodass Zielobjekte sowohl im Nah-, bei-
spielweise im Entfernungsbereich zwischen einem
und 50 Metern, als auch im Fernbereich, beispiels-
weise im Entfernungsbereich zwischen 50 und 500
Metern auswertbar sind. Folglich ist das Zielkonflikt
des Weitwinkel- und Telebereichs unter Verwendung
einer einzelnen Optronik 3 gelöst.

[0047] Ein solches Ausgangsbild übersteigt jedoch
eine Datenmenge, die eine Bildauswerteeinrichtung,
im Speziellen ein insbesondere im Automobilbereich
verwendeter Prozessor zur Auswertung der Zielob-
jekte verarbeiten kann.

[0048] Die Optronik 3, insbesondere der Bildaufnah-
mesensor oder eine Bidlaufbereitungseinrichtung der
Optronik 3 ist ausgebildet, aus dem mindestens ei-
nen aufgenommenen Ausgangsbild ein aufbereite-
tes Ergebnisbild 4 zu erzeugen. Vorzugsweise ist der
Sichtbereich des Ergebnisbilds 4 unverändert zu dem
Sichtbereich des Ausgangsbilds.

[0049] Das aufbereitete Ergebnisbild 4 weist ver-
gleichsweise zum zugehörigen Ausgangsbild min-
destens einen unveränderten Bildausschnitt 4a und
einen an den mindestens einen Bildausschnitt an-
grenzenden auflösungsreduzierten Restbildbereich
4b auf. Hierdurch liegt insbesondere eine verrechen-
bare Datenmenge für die im eigenen Fahrzeug 1, im
Speziellen in der Kameravorrichtung 2 verbaute Bild-
auswerteeinrichtung vor. Weiterhin wird mit nur einer
Kameravorrichtung 2 die Objektauswertung im Zen-
tral- sowie im Peripherumfeld des eigenen Fahrzeugs
1 in verschiedenen Entfernungsbereichen erzielt.

[0050] Des Weiteren umfasst die Kameravorrich-
tung 2 z. B. mindestens eine Fahrerassistenzvorrich-
tung 7 mit der Bildauswerteeinrichtung, welche ins-
besondere ausgebildet ist, aus dem von der Optronik
3 aufbereiteten Ergebnisbild 4 Zielobjekte auszuwer-
ten und auf Basis der ausgewerteten Zielobjekte min-
destens eine Fahrerassistenzfunktion auszuführen.

[0051] Vorzugsweise wird aus dem aufbereiteten Er-
gebnisbild 4 eine Hierarchie, auch als Pyramiden-
struktur bekannt, an Bildern mit verschiedener Auflö-
sung berechnet. Beispielsweise werden mindestens
drei Bilder mit einer jeweils um eine Hälfte niedrigeren
Auflösung bereitgestellt. Insbesondere wird durch die
Bildauswerteeinrichtung zunächst das niedrigste auf-
gelöste Bild zur Objekterkennung abgefragt, um den
Rechenaufwand möglichst gering zu halten. Sollte
durch die Bildauswerteeinrichtung in dem niedrigsten
aufgelösten Bild ein Zielobjekt erkannt werden, wird
vorzugsweise auf die nächsthöher auflösende Dar-
stellung zurückgegriffen, um insbesondere die Ob-
jekterkennung zu validieren.

[0052] Beispielsweise erfolgt die Auflösungsreduzie-
rung des aufgenommenen Ausgangsbilds mittels Pi-
xelbinnings. Unter Pixelbinning ist insbesondere ei-
ne Zusammenfassung mehrerer, beispielsweise vier
physikalischen Pixeln zu einem Bildpunkt zu verste-
hen. Im Falle der Zusammenfassung der vier Pixel zu
einem Bildpunkt ist lediglich 1/4 der physikalischen
Pixelanzahl als Bildpunkte zu verarbeiten.

[0053] Z. B. wird der mindestens eine Bildausschnitt
4a durch die Optronik 3, insbesondere durch die Bild-
sensoraufnahmeeinrichtung oder Bildaufbereitungs-
einrichtung in denjenigen Teilbildbereich des Aus-
gangsbildes gelegt, in dem die Objektauswertung
priorisiert oder eine Auswertung in einem Entfer-
nungsbereich von mindestens 50 Metern zu erfolgen
hat.

[0054] In den Fig. 2 und Fig. 3 sind Ausführungsbei-
spiele eines aufbereiteten Ergebnisbilds 4 mit einem
unveränderten Bildausschnitt 4a und einem an den
Bildausschnitt 4a angrenzenden auflösungsreduzier-
ten Restbildbereich 4b dargestellt.

[0055] Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist der Bildausschnitt 4a ein um die optische
Achse A liegender Zentralbildabschnitt 5 und der
Restbildbereich 4b ein an den Zentralbildabschnitt
5 anschließender Peripheriebildabschnitt 6 des Aus-
gangsbildes 3. Der Zentralbildabschnitt 5 umfasst z.
B. einen horizontalen und/oder vertikalen Bildwinkel
5α, 5β von +/–25 Grad. Durch diesen Bildwinkelbe-
reich ließe sich beispielsweise der auszuwertende
Verlauf von detektierten Fahrspur/en verlängern. Der
horizontale Peripheriebildabschnitt 6 umfasst insbe-
sondere einen horizontalen und/oder vertikalen Bild-
winkel 6α, 6β von +/–50 Grad, sodass z. B. auch
Kreuzungsbereiche weitflächig erfassbar sind. Rein
exemplarisch umfasst der Peripheriebildabschnitt 6
jeden der vier Randbildabschnitte des aufgenomme-
nen Ausgangsbildes.

[0056] Bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist der Bildausschnitt 4a der um die optische
Achse A liegende Peripheriebildabschnitt 6 und der
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Restbildbereich 4b der Zentralbildabschnitt 5. Diese
Ausgestaltung ist insbesondere von Vorteil, sollten
z. B. querende Verkehrsteilnehmer und/oder die Am-
pelanlage in einem Kreuzungsbereich auszuwerten
sein.

[0057] Beispielsweise erfolgt die Festlegung des
Bildausschnitts 4a als der Zentral- und/oder Periphe-
riebildabschnitt 5, 6 in Abhängigkeit von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit, dem Lenkwinkel, dem voraus-
liegenden Verkehrsraum und/oder der Straßenkate-
gorie, auf der sich das eigene Fahrzeug 1 aktuell be-
findet.

[0058] Da mit zunehmender Fahrzeuggeschwindig-
keit z. B. für die frühzeitige Auswertung der Verkehrs-
zeichen und/oder des Fahrspurverlaufs ebenfalls zu-
nehmende Auflösung im Zentralbildabschnitt 5 erfor-
derlich ist, wird vorzugsweise bei der Überschreitung
eines Geschwindigkeitsgrenzwerts von z. B. 100 km/
h der Bildausschnitt 4b auf den Zentralbildabschnitt
5 gelegt. Da bei niedrigeren Geschwindigkeiten für
die frühzeitige Querverkehrs- und/oder Ampelerken-
nung zumindest eine ausreichende Auflösung im Pe-
ripheriebildabschnitt 6 sicherzustellen ist, wird bei-
spielsweise bei der Unterschreitung eines Geschwin-
digkeitsgrenzwerts von z. B. 30 km/h, im Speziellen
beim stehenden Fahrzeugzustand der Bildausschnitt
4a als Peripheriebildabschnitt 6 festgelegt.

[0059] In Fig. 4 ist exemplarisch als bekannter Stand
der Technik ein Auflösungsverlauf über den horizon-
talen Bildwinkel α von einem Kamerasystem umfas-
send zwei Optroniken aufgetragen. Eine der Optroni-
ken umfasst eine lineare Weitwinkeloptik, die ande-
re der Optroniken eine lineare Teleoptik, um sowohl
den Fernbereich im Zentralbildabschnitt als auch ei-
nen zur Teleoptik erweiterten Sichtfeldbereich umzu-
setzen.

[0060] Im Vergleich hierzu ist in den Fig. 5 und Fig. 6
exemplarisch der Auflösungsverlauf über den hori-
zontalen Bildwinkel α des durch die erfindungsgemä-
ße Kameravorrichtung 2 erzeugten Ergebnisbildes
4 aufgetragen. Bei diesem Ausführungsbeispiel um-
fasst die Optronik einen hochaufgelösten Bildaufnah-
mesensor mit 7.23 Megapixeln in 16:9 Format und
eine lineare Weitwinkeloptik mit einem horizontalen
Bildwinkel α von +/–50 Grad.

[0061] In Fig. 5 entspricht der Zentralbildabschnitt 5
dem Bildausschnitt 4a, wohingegen der Peripherie-
bildabschnitt 6 als der auflösungsreduzierte Restbild-
bereich festgelegt ist. Wie in Fig. 6 dargestellt, kann
alternativ der Peripheriebildabschnitt 6 als der Bild-
ausschnitt 5b festgelegt sein. Wesentlich ist insbe-
sondere, dass im Mittel eine zumindest annähernd
gleichbleibend hohe zu verarbeitende Pixelanzahl
umgesetzt ist.

[0062] In Fig. 7 ist exemplarisch der Auflösungsver-
lauf über den horizontalen Bildwinkel α des durch
die erfindungsgemäße Kameravorrichtung 2 erzeug-
ten Ergebnisbildes 4 aufgetragen. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel umfasst die Optronik einen hochauf-
gelösten Bildaufnahmesensor mit 7.23 Megapixeln
in 16:9 Format und eine anamorphotische Weitwin-
keloptik mit einem horizontalen Bildwinkel α von +/
–50 Grad. Mittels der anamorphotischen Weitwinkel-
optik wird vergleichsweise zu einer linearen Weit-
winkeloptik die Auflösung im Zentralbildabschnitt zu-
mindest abschnittsweise angehoben, jedoch zugleich
im Peripheriebildabschnitt 6 reduziert. Eine partiel-
le Auflösungsreduzierung im Peripheriebildabschnitt
könnte daher ggf. zu einer Unterschreitung der er-
forderlichen Auflösung für eine zuverlässige Objekt-
auswertung führen. Hier erweist sich die Festlegung
des Bildausschnitts 4a in Abhängigkeit der aktuellen
Fahrsituation wie der aktuellen Fahrzeuggeschwin-
digkeit oder des vorausliegenden Verkehrsraums von
Vorteil, da bei dem Erfordernis einer ausreichenden
Auflösung im Peripheriebildabschnitt 6 insbesondere
der Bildausschnitt 4a auf diesen Teilbildbereich ge-
legt und somit die zuverlässige Objektauswertung si-
chergestellt wird.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Kameravorrichtung
3 Optronik
4 Aufbereitetes Ergebnisbild
4a Bildausschnitt
4b Restbildbereich
5 Zentralbildabschnitt
6 Peripheriebildabschnitt
7 Fahrerassistenzvorrichtung
α Horizontaler Bildwinkel
β Vertikaler Bildwinkel
A Optische Achse
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Patentansprüche

1.  Kameravorrichtung (2) zur Aufnahme eines Um-
gebungsbereichs eines eigenen Fahrzeugs (1),
mit einer Optronik umfassend einen hochaufgelösten
Bildaufnahmesensor und eine Weitwinkeloptik zur
Aufnahme von mindestens einem Ausgangsbild des
Umgebungsbereichs,
wobei die Optronik ausgebildet ist, aus dem mindes-
tens einen aufgenommenen Ausgangsbild ein aufbe-
reitetes Ergebnisbild (4) zu erzeugen,
wobei das aufbereitete Ergebnisbild (4) vergleichs-
weise zum zugehörigen Ausgangsbild mindestens ei-
nen unveränderten Bildausschnitt (4a) und einen an
den mindestens einen Bildausschnitt (4a) angrenzen-
den auflösungsreduzierten Restbildbereich (4b) auf-
weist.

2.  Kameravorrichtung (2) nach Anspruch 1, wobei
die Optronik ausgebildet ist, den Restbildbereich (4b)
mittels Pixelbinnings und/oder mittels Pixel-Skippings
auflösungsreduziert zu erzeugen.

3.  Kameravorrichtung (2) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Bildaufnahmesensor eine Auflösung von
mindestens fünf Megapixeln aufweist.

4.  Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Weitwinkeloptik ei-
nen horizontalen und/oder vertikalen Bildwinkel (α, β)
von +/–50 Grad zur optischen Achse A aufweist.

5.   Kameravorichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Bildaufnahmesen-
sor ausgebildet ist, aus dem mindestens einen auf-
genommenen Ausgangsbild das aufbereitete Ergeb-
nisbild (4) zu erzeugen.

6.  Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 4, wobei die Kamera-
vorrichtung (2) eine Bildaufbereitungseinrichtung um-
fasst, welche ausgebildet ist, aus dem mindestens
einen vom Bildaufnahmesensor übermittelten Aus-
gangsbild das aufbereite Ergebnisbild (4) zu erzeu-
gen.

7.  Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der mindestens eine
Bildausschnitt (4a) ein um die optische Achse lie-
gender Zentralbildabschnitt (5) oder ein an den Zen-
tralbildabschnitt (5) anschließender Peripheriebildab-
schnitt (6) ist.

8.  Kameravorrichtung (2) nach Anspruch 7, wobei
der Zentralbildabschnitt (5) einen horizontalen Bild-
winkel (5α) von höchstens +/–25 Grad und/oder der
an den Zentralbildabschnitt (5) anschließende Peri-
pheriebildabschnitt (6) einen horizontalen Bildwinkel
(6α) von mindestens +/–50 Grad aufweist.

9.  Kameravorrichtung (2) nach Anspruch 7 oder 8,
wobei das aufgenommene Ausgangsbild in dem Zen-
tralbildabschnitt (5) zumindest partiell eine höhere,
insbesondere mindestens eine doppelte Auflösung
als in dem Peripheriebildabschnitt (6) aufweist.

10.  Kameravorrichtung (2) nach Anspruch 9, wobei
die Weitwinkeloptik eine ungleichförmige Verzeich-
nung umfasst, welche ausgebildet ist, die zumindest
partiell höhere Auflösung in dem Zentralbildabschnitt
(5) umzusetzen.

11.    Kameravorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Weitwinkeloptik
mindestens oder genau eine Linse aufweist, welche
zumindest abschnittsweise panamorph, im Speziel-
len anamorphotisch ausgebildet ist.

12.    Kameravorrichtung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 7 bis 11, wobei die Optro-
nik ausgebildet ist, den mindestens einen Bildaus-
schnitt (4a) als den Zentralbildabschnitt (5) oder als
den Peripheriebildabschnitt (6) in Abhängigkeit von
einem vorausliegenden Verkehrsraum des eigenen
Fahrzeugs (1) und/oder von der Straßenkategorie,
auf der sich das eigene Fahrzeug (1) aktuell befindet,
festzulegen.

13.  Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 7 bis 12, wobei die Optronik
ausgebildet ist, den mindestens einen Bildausschnitt
(4a) als den Zentralbildabschnitt (5) oder als den Pe-
ripheriebildabschnitt (6) in Abhängigkeit von einer ak-
tuell ermittelten Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder
einem aktuellen Lenkwinkel des eigenen Fahrzeugs
(1) festzulegen.

14.  Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kameravorrichtung
(2) mindestens eine Fahrerassistenzvorrichtung (7)
umfasst, welche ausgebildet ist, mindestens ein Ziel-
objekt aus dem mindestens einen aufbereiteten Er-
gebnisbild (4) auszuwerten und in Abhängigkeit des
mindestens einen ausgewerteten Zielobjekts zumin-
dest eine Fahrerassistenzfunktion durchzuführen.

15.  Fahrzeug (1) mit einer Kameravorrichtung (2)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

16.  Verfahren zur Bereitstellung einer Fahrerassis-
tenzfunktion von mindestens einer Fahrerassistenz-
vorrichtung (7) eines eigenen Fahrzeugs (1) umfas-
send die Schritte:
– Aufnahme mindestens eines Ausgangsbilds eines
Umgebungsbereichs des eigenen Fahrzeugs (1) mit
einer Kameravorrichtung (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 14;
– Erzeugen eines aufbereiteten Ergebnisbildes (4)
aus dem mindestens einen Ausgangsbild, wobei das
aufbereitete Ergebnisbild (4) vergleichsweise zum
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zugehörigen Ausgangsbild mindestens einen unver-
änderten Bildausschnitt (4a) und einen an den min-
destens einen Bildausschnitt (4a) angrenzenden auf-
lösungsreduzierten Restbildbereich (4b) aufweist;
– Auswertung von mindestens einem Zielobjekt aus
dem mindestens einen aufbereiteten Ergebnisbild
(4).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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